
 
A n t r a g : 

 
Der Leistung von außerplanmäßigen Ver-
pflichtungsermächtigungen (VE) im Finanz-
plan 2010 bis zur Höhe von 600.000,00 Euro 
nach § 95 d GO wird zugestimmt. Die De-
ckung erfolgt durch Verlagerung einer beste-
henden VE. 
 
 

 


